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Zeichenerklärung Planverfahren

Stadt Offenburg Abt. 3.1 Stadtplanung und Stadtgestaltung

Übersichtsplan

Zell-Weierbach
Bebauungsplan

"Feuerwehrhaus-Rebland"
                                    M. 1:500

09.05.2025Plannr.: 301.5110.26.11- 21

M. 1:5000

Leon Feuerlein
Leiter der Abt. 3.1 Stadtplanung und Stadtgestaltung

Planentwurf

Erarbeitung des Planentwurfs, der Anlagenpläne und
des Textteils.

FB 3 Stadtplanung und Baurecht

Rechtskraft

Durch ortsübliche Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der
Bebauungsplan am                       rechtsverbindlich
geworden.

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 18.12.2023 die Aufstellung
des Bebauungsplanes nach § 2 Abs. 1 BauGB
beschlossen.

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit
Begründung wurde nach § 3 Abs. 2 BauGB vom
23.12.2024 bis einschließlich 31.01.2025 öffentlich
ausgelegt.

Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung wurden am
22.12.2024 im "Offenblatt" ortsüblich bekannt
gemacht.

Marco Steffens
Oberbürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat hat diesen Bebauungsplan nach
§ 10 Abs. 1 BauGB am 28.07.2025 als Satzung
beschlossen.

Offenburg, den 30.07.2025

Frühzeitige Beteiligung

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstige Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB wurde vom 15.01.2024 bis 12.02.2024
durchgeführt.

Grundkarte

Die Planunterlage nach dem Stand vom 26.04.2024
entspricht den Anforderungen des § 1 der PlanZV
vom 18.12.1990.


